
D ie Schweizerische Akkreditie-
rungsstelle SAS wird betrieben 
vom Staatssekretariat für Wirt-

schaft SECO. Sie begutachtet und akkre-
ditiert Konformitätsbewertungsstellen 
(KBS – in diesem Fall Inspektionsstel-
len) aufgrund internationaler Normen. 
Mit der Akkreditierung wird formell die 
Kompetenz einer Stelle anerkannt, nach 
vorgegebenen Anforderungen Konfor-
mitätsbewertungen durchzuführen (vgl. 
Art. 2 und 5 Abs. 1 AkkBV3).

Gemäss Art. 11 Abs. 1 und 5 AkkBV 
erfolgt die Begutachtung bei der Akkre-
ditierung von Konformitätsbewer-
tungsstellen, welche bundesrechtlich 
geregelte Verfahren durchführen, 
unter Beizug der im betreffenden Sach-
bereich zuständigen Bundesbehörden, 
wobei die SAS in jedem Fall die Verant-
wortung für die Begutachtung und die 
Beurteilung der Gesuche behält. Unab-
hängig davon kann die SAS zur Begut-
achtung aussenstehende Experten bei-
ziehen. Diese handeln im Namen der 
SAS (Art. 10 Abs. 2 AkkBV).

Die Aufgaben der akkreditierten Ins-
pektionsstellen im Rahmen der Instal-
lationskontrolle sind grundsätzlich 
dieselben, wie diejenigen der unabhän-
gigen Kontrollorgane. Darüber hinaus 
ist die akkreditierte Inspektionsstelle 
jedoch alleine befugt, Kontrollen von 
elektrischen Spezialinstallationen vor-
zunehmen; diese sind im Anhang zur 

NIV definiert (vgl. Art. 32 Abs. 2 und 
Anhang Ziff. 1 NIV). Die Akkreditie-
rung hat somit einen starken Bezug zur 
NIV, welcher die elektrischen Nieder-
spannungsinstallationen in der 
Schweiz genügen müssen.

Gemäss gegenseitiger Abmachung 
wird die SAS ab 1. Januar 2019 besonders 
ausgebildete Fachexperten des ESTI zur 
sogenannten koordinierten Begutach-
tung beiziehen. Diese Fachexperten 
(Inspektoren des ESTI) werden bei die-
sen koordinierten Begutachtungen die 
Voraussetzungen der Akkreditierung 
mit den Anforderungen der NIV und 
gleichzeitig die systematischen 
ESTI-Inspektionen von Inhabern einer 
Kontrollbewilligung (vgl. Art. 34 Abs. 1 
NIV) durchführen. Dabei werden die 
beiden Teile Begutachtung der Akkredi-
tierungsvoraussetzungen nach AkkBV 
und Prüfung der Bewilligungsvoraus-
setzungen gemäss NIV strikte getrennt. 

Die Verrechnung der Aufwände 
erfolgt nach wie vor separat, wobei der 
Akkreditierungsteil von der SAS, der 
Inspektionsteil durch das ESTI ver-
rechnet werden.

Diese Koordination führt zu einer 
Vereinfachung der Aufsichtskontrollen 
und damit auch zu einer effizienteren 
Vorgehensweise. Dies ist für die akkre-
ditierten Kontrollorgane wie auch für 
die Aufsichtsbehörden SAS und ESTI 
von Vorteil. Die Kontrollorgane profi-

tieren vor allem dadurch, dass sie für 
beide Kontrollen soweit möglich nur 
noch einmal besucht werden, was sich 
insbesondere in einem reduzierten 
Aufwand niederschlagen sollte.
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Das ESTI ist die Aufsichtsbehörde für elektrische Schwach- und Starkstroman-
lagen, die nicht dem Bundesamt für Verkehr BAV unterstehen (Art. 1 Abs. 1 
V-ESTI 1) | Zu seinen Aufgaben gehört auch das Erteilen von Kontrollbewilligungen 
an unabhängige Kontrollorgane und akkreditierte Inspektionsstellen (vgl. Art. 26 
Abs. 2 NIV 2).
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